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Betreff: 
Ausweisung einer Tempo 30 Zone in der Mainzer Altstadt 
 
 
Dem Oberbürgermeister und dem Stadtvorstand vorzulegen 
 
Mainz, 10.01.2020 
 
gez. Eder 
 
Katrin Eder 
Beigeordnete 
 
 
Mainz, 22.01.2020 
 
gez. Ebling 
 
 
Michael Ebling 
Oberbürgermeister 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Ortsbeirat Mainz-Altstadt und der Verkehrsausschuss empfehlen und der Stadtrat erteilt das 
Einvernehmen der Gemeinde und stimmt der Einrichtung eines verkehrsberuhigten Bereiches in 
der Altstadt zu.  
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1. Sachverhalt: 
 
In dem Gebiet der Mainzer Altstadt zwischen der Parcusstraße, Kaiserstraße, Rheinallee, Peter-
Altmeier-Allee, Große Bleiche und Binger Straße sind die Verkehrsachsen Große Bleiche und 
Gärtnergasse jeweils mit streckenbezogenen Geschwindigkeitsreduzierungen auf 30 km/h aus-
geschildert. Für die hiervon abgehenden Wohn und Geschäftsstraßen gibt es, soweit es sich nicht 
um Fußgängerzonen und verkehrsberuhigte Bereiche handelt keine Geschwindigkeitsregelungen, 
so dass hier mit bis zu 50 km/h gefahren werden kann. Es erscheint sinnvoll die Höchstge-
schwindigkeit diesen Seitenstraßen ebenfalls auf 30 km/h zu reduzieren. Hieraus ergibt sich eine 
recht große Tempo 30-Zone, die den Beschilderungsaufwand deutlich reduziert.  
 
Das gleiche gilt für den Bereich zwischen Große Bleiche, Peter-Altmeier-Allee, Rheinstraße, Quin-
tinsstraße, Schusterstraße, Schöfferstraße, Ludwigsstraße und Schillerstraße. Hier ist die 
Höchstgeschwindigkeit der Verkehrsachsen Große Langgasse, Schusterstraße und Schillerstraße 
ebenfalls streckenbezogen auf 30 km/h reduziert.  
 
2.Lösung: 
Mit einer Ausweisung des Gebietes als Tempo 30–Zone könnte die zulässige Höchstgeschwin-
digkeit der Seitenstraßen mit einem sehr überschaubaren Beschilderungsaufwand ebenfalls für 
die Wohn- und Geschäftsstraßen begrenzt und übersichtlicher geregelt werden.  
 
3. Kosten/Finanzierung: 
Die Kosten betragen ca.5000,--Euro und sind deutlich geringer als die streckenbezogene Beschil-
derung  
Die benötigten Mittel stehen als Unterhaltungsmittel für Beschilderungen zur Verfügung. 
 
4. Analyse und Bewertung geschlechtsspezifischer Folgen 
Keine 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
( ) ja, Stellungnahme des Amtes 20 (Anlage 1) 
(X) Nein 
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